
 GEMEINDE GIESEN 
 DER BÜRGERMEISTER 

A 

 

Gemeinde Giesen – Rathausstr. 27 - 31180 Giesen Vermittlung: (05121) 93 10 – 0 
E-mail: info@giesen.de 

Internet: https://www.giesen.de 

Fachdienst: Ordnung und Soziales 

31180 Giesen Rathausstraße 27 

Auskunft erteilt: Herr Thiemann 

Durchwahl: 05121-9310-15 

E-mail:  tobias.thiemann@giesen.de 

Sie können Rechnungen zukünftig auch elektronisch an folgende E-Mail Adresse senden: rechnung@giesen.de 
 

Postbank Hannover Sparkasse Hildesheim Goslar Peine        Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen   
IBAN: DE46 2501 0030 0002 8983 08 

BIC: PBNKDEFF 
IBAN: DE87 2595 0130 0024 7777 75 

BIC: NOLADE21HIK 
IBAN: DE29 2519 3331 1071 7765 00 

BIC: GENODEF1PAT 
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Per E-Mail an: mattis.glade@piraten-hildesheim.de 
Piratenpartai Deutschland 
Landesverband Niedersachsen 
Haltenhoffstraße 50 
30167 Hannover 
 
 
 
 
  

15.08.2022 TT 01.09.2022 
 
Sondernutzungserlaubnis für eine Plakatierung in Giesen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich erteile Ihnen gem. § 18 Abs. 1 Nds. Straßengesetz v. 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359) i.V.m. § 8 
Bundesfernstraßengesetz v. 19.04.1994 (BGBl. I 1994 S. 854) in der zur Zeit geltenden Fassung die 
 

Genehmigung zum Aushängen von Werbetafeln (Größe DIN A 1) beziehungsweise Werbefahnen 
in der Gemeinde Giesen (einschl. Ortschaften) 

im Rahmen der Landtagswahl 2022. 
 
Auflagen/Hinweise: 
Die Anbringung bzw. Aufstellung der Werbetafeln ist an Verkehrsampeln, Verkehrsschildern und 
Hinweisschildern nicht gestattet. Eine Behinderung oder Gefährdung des Straßenverkehrs durch die 
Werbetafeln muss ausgeschlossen sein. Im Umkreis von 100 m darf an der St.-Paulus-Kirche in 
Hasede nicht plakatiert werden. Die Unterkante der Plakate muss in einer Höhe von mindestens 2,50 
m angebracht werden. Außerdem muss die Anbringung den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung genügen (Sicherung gegen Ausreißen durch Wind und Regen).  
Diese Genehmigung begründet keinen Anspruch auf eine Garantie freier Kapazitäten. 
 

Die Plakate sind bis spätestens 23.10.2022 zu entfernen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover einzulegen. Die Klage ist gegen 
die Gemeinde Giesen zu richten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
(Thiemann) 
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